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KURZE BEGRÜNDUNG

Mit dem vorliegenden Beschluss soll die der Europäischen Investitionsbank (EIB) gewährte 
Haushaltsgarantie der Europäischen Union zur Deckung staatlicher und politischer Risiken im 
Zusammenhang mit den Tätigkeiten der EIB in Drittländern verlängert und überarbeitet 
werden.

Die EIB ist ein wirkungsvolles Instrument im Bereich des auswärtigen Handelns, dessen 
Aufgabe es ist, die europäischen Werte und Interessen weltweit zu fördern und die 
internationale Zusammenarbeit und die Entwicklung zu unterstützen. Das Parlament hat die 
Verbesserung der entsprechenden Funktionsweise der EIB in den vergangenen Jahren genau 
verfolgt und gefördert.

Die Kommission stellt in ihrem Vorschlag richtig fest, dass die Tätigkeiten der EIB mit den 
dem auswärtigen Handeln der Union zugrunde liegenden und in Artikel 21 EUV verankerten 
allgemeinen Grundsätzen verknüpft werden müssen. Es ist äußerst wichtig, diese 
Verknüpfung in der Praxis hervorzuheben und zu stärken und überdies klarzustellen, dass sie 
das entscheidende Kriterium für die Gewährung der Garantie ist. Deshalb ist es besonders 
wichtig, die Zusammenarbeit zwischen der Kommission und dem EAD zu jedem Zeitpunkt 
der Darlehensvergabe auszubauen, um für die bestmögliche Komplementarität und Kohärenz 
zu sorgen.

Auch Transparenz und Reaktionsfähigkeit sind weiterhin wichtige Anliegen. Die EIB sollte in 
ihren Jahresberichten insbesondere deutlicher hervorheben, inwieweit ihre Tätigkeiten den 
Grundsätzen des auswärtigen Handelns der Union entsprechen. Sie sollte mit dem Parlament 
wichtige Änderungen ihrer operativen Leitlinien erörtern und die Konsultationen mit 
Interessenträgern, die von EIB-finanzierten Projekten betroffen sind, vertiefen und dabei 
möglichst viele Gruppen einschließen. Es sollten in Bezug auf sämtliche Projekte 
einschlägige Informationen öffentlich zugänglich gemacht werden, insbesondere darüber, in 
welchem Maße das Projekt zur Verwirklichung der dem auswärtigen Handeln der Union 
zugrunde liegenden Grundsätze beiträgt, vorausgesetzt, die für den Geschäftsverkehr 
erforderliche Vertraulichkeit wird dadurch nicht gefährdet.

Die EIB sollte ferner verstärkt auf verschiedene lokale Partner zurückgreifen und, sofern 
möglich, Empfehlungen für die Schaffung von Regulierungsstrukturen in lokalen 
Finanzsektoren unterbreiten, die es ihr ermöglichen, Investitionen im Einklang mit ihren 
Leitlinien zu tätigen. Diese Anstrengungen sollten zudem unternommen werden, damit 
Instrumente wie Darlehen und Anleihen in der lokalen Währung in Anspruch genommen 
werden können.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten ersucht den federführenden 
Haushaltsausschuss, folgende Änderungsanträge in seinen Bericht zu übernehmen:
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Änderungsantrag 1

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Zusätzlich zu ihrer Hauptaufgabe der 
Finanzierung von Investitionen in der 
Union führt die Europäische 
Investitionsbank (EIB) Finanzierungen 
außerhalb der Union zur Unterstützung der 
auswärtigen Politik der Union durch.
Damit wird es möglich, die für Regionen 
außerhalb der Union zur Verfügung 
stehenden Haushaltsmittel der Union zum 
Nutzen der betreffenden Drittländer durch 
die Finanzkraft der EIB zu untermauern.
Mit solchen Finanzierungen leistet die EIB
einen Beitrag zur Umsetzung der
allgemeinen Grundsätze und politischen 
Ziele der Union.

(1) Zusätzlich zu ihrer Hauptaufgabe der 
Finanzierung von Investitionen in der 
Union führt die Europäische 
Investitionsbank (EIB) Finanzierungen 
außerhalb der Union zur Unterstützung der 
auswärtigen Politik der Union durch.
Damit wird es möglich, die für Regionen 
außerhalb der Union zur Verfügung 
stehenden Haushaltsmittel der Union zum 
Nutzen der betreffenden Drittländer durch 
die Finanzkraft der EIB zu untermauern.
Mit solchen Finanzierungen unterstützt 
und ergänzt die EIB das auswärtige 
Handeln der EU und achtet die
allgemeinen Grundsätze und politischen 
Ziele der Union.

Or. en

Änderungsantrag 2

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Die von der EU-Garantie gedeckten 
Beträge für die einzelnen Regionen sollten 
auch künftig die Obergrenzen für EIB-
Finanzierungen im Rahmen der EU-
Garantie und nicht Zielbeträge, die die EIB 
erreichen muss, darstellen. Die 
Obergrenzen sollten im Rahmen der 
Halbzeitüberprüfung dieses Beschlusses 
bewertet werden.

(9) Die von der EU-Garantie gedeckten 
Beträge für die einzelnen Regionen sollten 
auch künftig die Obergrenzen für EIB-
Finanzierungen im Rahmen der EU-
Garantie und nicht Zielbeträge, die die EIB 
erreichen muss, darstellen. Die 
Obergrenzen sollten im Rahmen der 
Halbzeitüberprüfung dieses Beschlusses 
bewertet werden. Änderungen an der in 
Anhang III dargelegten Liste der 
förderfähigen Regionen und Länder 
sollten bei der Anpassung der regionalen 
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Obergrenzen berücksichtigt werden.

Or. en

Änderungsantrag 3

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Die praktischen Maßnahmen zur 
Verknüpfung der allgemeinen Ziele der 
EU-Garantie und ihrer Umsetzung sind in 
regionalen technischen operativen 
Leitlinien festzulegen. Diese Leitlinien 
sollten im Einklang mit der Regionalpolitik 
der Union stehen. Die regionalen 
technischen operativen Leitlinien sollten 
nach Überprüfung dieses Beschlusses zu 
dessen Anpassung an die Entwicklung der 
Außenpolitik und der einschlägigen 
Prioritäten der Union ebenfalls überprüft 
und aktualisiert werden.

(16) Die praktischen Maßnahmen zur 
Verknüpfung der allgemeinen Ziele der 
EU-Garantie und ihrer Umsetzung sind in 
regionalen technischen operativen 
Leitlinien festzulegen. Diese Leitlinien 
sollten im Einklang mit der Regionalpolitik 
der Union stehen. Die regionalen 
technischen operativen Leitlinien sollten 
nach der Halbzeitüberprüfung dieses 
Beschlusses ebenfalls überprüft und 
aktualisiert werden, um der Entwicklung 
der Außenpolitik und der einschlägigen 
Prioritäten der Union Rechnung zu tragen.

Or. en

Änderungsantrag 4

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Die Stärke der EIB besteht nach wie 
vor in ihrem besonderen Charakter als 
Investitionsbank; die EIB-Finanzierungen 
sollten jedoch darüber hinaus einen Beitrag 
zur Verwirklichung der dem auswärtigen 
Handeln der EU zugrunde liegenden und in 
Artikel 21 des Vertrags über die 
Europäische Union (EUV) verankerten 
allgemeinen Grundsätze der Förderung und 
Festigung von Demokratie, 

(18) Die Stärke der EIB besteht nach wie 
vor in ihrem besonderen Charakter als 
Investitionsbank; die EIB-Finanzierungen 
sollten jedoch darüber hinaus einen Beitrag 
zur Verwirklichung der dem auswärtigen 
Handeln der EU zugrunde liegenden und in 
Artikel 21 des Vertrags über die 
Europäische Union (EUV) verankerten 
allgemeinen Grundsätze der Förderung und 
Festigung von Demokratie, 
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Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechten und 
Grundfreiheiten leisten sowie zur 
Umsetzung internationaler 
Umweltabkommen, bei denen die Union 
Vertragspartei ist. Insbesondere sollten die 
EIB-Finanzierungen die nachhaltige 
wirtschaftliche, soziale und ökologische 
Entwicklung der Entwicklungsländer, vor 
allem der am stärksten benachteiligten 
unter ihnen, ihre harmonische, schrittweise 
Integration in die Weltwirtschaft, die 
Kampagne gegen die Armut sowie die 
Einhaltung der von der Union im Kontext 
der Vereinten Nationen und anderer
einschlägiger internationaler 
Organisationen gebilligten Ziele fördern.
Bei Maßnahmen zur Förderung der 
Unionspolitik im Bereich der 
Entwicklungszusammenarbeit gemäß 
Artikel 209 Absatz 3 des Vertrags sollte 
die EIB bestrebt sein, indirekt die 
Verwirklichung der 
Millenniumsentwicklungsziele der 
Vereinten Nationen für 2015 in allen 
Regionen zu unterstützen, in denen sie tätig 
ist.

Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechten und 
Grundfreiheiten leisten sowie zum Aufbau 
von Partnerschaften mit Drittländern und
zur Umsetzung internationaler Abkommen, 
darunter Umweltabkommen, bei denen die 
Union Vertragspartei ist. Insbesondere
sollte die EIB im Einklang mit Artikel 212 
AEUV zur wirtschaftlichen, finanziellen 
und technischen Zusammenarbeit mit 
Drittländern beitragen. Die EIB-
Finanzierungen sollten die nachhaltige 
wirtschaftliche, soziale und ökologische 
Entwicklung der Entwicklungsländer, vor 
allem der am stärksten benachteiligten 
unter ihnen, ihre harmonische, schrittweise 
Integration in die Weltwirtschaft, die 
Kampagne gegen die Armut sowie die 
Einhaltung der von der Union im Kontext 
der Vereinten Nationen und anderer
einschlägiger internationaler 
Organisationen gebilligten Ziele fördern.
Bei Maßnahmen zur Förderung der 
Unionspolitik im Bereich der 
Entwicklungszusammenarbeit gemäß 
Artikel 209 Absatz 3 des Vertrags sollte 
die EIB bestrebt sein, indirekt die 
Verwirklichung der 
Millenniumsentwicklungsziele der 
Vereinten Nationen für 2015 in allen 
Regionen zu unterstützen, in denen sie tätig 
ist.

Or. en

Änderungsantrag 5

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Die auf der Grundlage dieses 
Beschlusses durchgeführten EIB-
Tätigkeiten sollten die von der 
Kommission vorgeschlagene „Agenda für 
den Wandel“ unterstützen und mit den 

(19) Die auf der Grundlage dieses 
Beschlusses durchgeführten EIB-
Tätigkeiten sollten die von der 
Kommission vorgeschlagene „Agenda für 
den Wandel“ unterstützen und mit den 
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einschlägigen Grundsätzen des 
Europäischen Konsenses über die 
Entwicklungspolitik sowie den in der 
Erklärung von Paris von 2005, der 
Aktionsagenda von Accra von 2008 und 
dem Partnerschaftsabkommen von Busan 
von 2011 in Einklang stehen. Darüber 
hinaus sollte die Kohärenz mit dem 
Strategierahmen und dem am 25. Juni 2012 
vom Rat verabschiedeten Aktionsplan der 
EU für Menschenrechte und Demokratie 
sowie mit internationalen 
Umweltabkommen, einschließlich der 
Verpflichtungen zum Schutz der 
Biodiversität, gewährleistet sein. Die 
Umsetzung sollte im Rahmen 
verschiedener konkreter Maßnahmen 
erfolgen, insbesondere durch einen Ausbau 
der EIB-Kapazitäten für die Bewertung der 
ökologischen, sozialen und 
entwicklungsbezogenen Aspekte von 
Projekten, einschließlich 
Menschenrechtserwägungen und 
konfliktbezogener Risiken, sowie durch die 
Förderung von Konsultationen auf lokaler 
Ebene mit Behörden und Zivilgesellschaft. 
In diesem Zusammenhang sollte die EIB 
ihren Rahmen für die Ergebnismessung 
(Results Measurement framework – REM) 
implementieren und weiterentwickeln, der 
einen detaillierten Satz von 
Leistungsindikatoren zur Messung der 
wirtschaftlichen, ökologischen, sozialen 
und entwicklungsbezogenen 
Auswirkungen ihrer Finanzierungen 
während des gesamten Lebenszyklus einer 
Investition enthält. Die Umsetzung des 
REM sollte im Rahmen der 
Halbzeitüberprüfung dieses Beschlusses 
bewertet werden. Bei der Due-Diligence-
Prüfung eines Investitionsvorhabens sollte 
die EIB – soweit angemessen und im 
Einklang mit den sozial- und 
umweltpolitischen Grundsätzen der Union 
– vom Träger des Investitionsprojekts 
verlangen, dass er lokale Konsultationen 
durchführt und die Ergebnisse öffentlich 
bekannt gibt. EIB-

einschlägigen Grundsätzen des 
Europäischen Konsenses über die 
Entwicklungspolitik sowie den in der 
Erklärung von Paris von 2005, der 
Aktionsagenda von Accra von 2008 und 
dem Partnerschaftsabkommen von Busan 
von 2011 in Einklang stehen. Darüber 
hinaus sollte die Kohärenz mit dem 
Strategierahmen und dem am 25. Juni 2012 
vom Rat verabschiedeten Aktionsplan der 
EU für Menschenrechte und Demokratie 
sowie mit internationalen 
Umweltabkommen, einschließlich der 
Verpflichtungen zum Schutz der 
Biodiversität, gewährleistet sein. Die 
Umsetzung sollte im Rahmen 
verschiedener konkreter Maßnahmen 
erfolgen, insbesondere durch einen Ausbau 
der EIB-Kapazitäten für die Bewertung der 
wirtschaftlichen, ökologischen, sozialen 
und entwicklungsbezogenen Aspekte von 
Projekten, einschließlich 
Menschenrechtserwägungen und 
konfliktbezogener Risiken, sowie durch die 
Förderung von Konsultationen auf lokaler 
Ebene mit Behörden und Zivilgesellschaft. 
In diesem Zusammenhang sollte die EIB
ihren Rahmen für die Ergebnismessung 
(Results Measurement framework – REM) 
implementieren und weiterentwickeln, der 
einen detaillierten Satz von 
Leistungsindikatoren zur Messung der 
wirtschaftlichen, ökologischen, sozialen 
und entwicklungsbezogenen 
Auswirkungen ihrer Finanzierungen 
während des gesamten Lebenszyklus einer 
Investition enthält. Die Umsetzung des 
REM sollte im Rahmen der 
Halbzeitüberprüfung dieses Beschlusses 
bewertet werden. Bei der Due-Diligence-
Prüfung eines Investitionsvorhabens sollte 
die EIB – soweit angemessen und im 
Einklang mit den sozial- und 
umweltpolitischen Grundsätzen der Union 
– vom Träger des Investitionsprojekts 
verlangen, dass er lokale Konsultationen 
mit sämtlichen einschlägigen 
Interessenträgern durchführt und die 
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Finanzierungsvereinbarungen, an denen 
öffentliche Partner beteiligt sind, sollten 
ausdrücklich die Möglichkeit vorsehen, bei 
Widerruf der laut diesem Beschluss 
festgelegten Förderfähigkeit des Landes, in 
dem das Investitionsvorhaben durchgeführt 
wird, Zahlungen auszusetzen.

Ergebnisse öffentlich bekannt gibt. EIB-
Finanzierungsvereinbarungen, an denen 
öffentliche Partner beteiligt sind, sollten 
ausdrücklich die Möglichkeit vorsehen, bei 
Widerruf der laut diesem Beschluss 
festgelegten Förderfähigkeit des Landes, in 
dem das Investitionsvorhaben durchgeführt 
wird, Zahlungen auszusetzen.

Or. en

Änderungsantrag 6

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Auf allen Ebenen, angefangen bei der 
vorgelagerten strategischen Planung bis hin 
zur Entwicklung von Investitionsprojekten, 
sollte gewährleistet sein, dass die EIB-
Finanzierungen der auswärtigen Politik der 
Union und den in diesem Beschluss 
genannten allgemeinen Zielen entsprechen 
und diese unterstützen. Zur Erhöhung der 
Kohärenz der Außenmaßnahmen der 
Union sollte der Politik- und 
Strategiedialog zwischen der Kommission 
und der EIB unter Einbeziehung des 
Europäischen Auswärtigen Dienstes 
(European External Action Service – EAD) 
weiter ausgebaut werden. Das 
Memorandum of Understanding, das 2013 
überarbeitet werden soll, um die 
Zusammenarbeit und den frühzeitigen 
gegenseitigen Informationsaustausch 
zwischen der Kommission und der EIB auf 
operativer Ebene zu stärken, sollte 
weiterhin gelten. Wichtig ist insbesondere, 
dass im Zuge der Ausarbeitung von 
Programmierungsdokumenten bei Bedarf 
frühzeitig ein Gedankenaustausch 
zwischen der Kommission und der EIB 
unter Einbeziehung des EAD stattfindet, 
damit eine maximale Synergie zwischen 

(20) Auf allen Ebenen, angefangen bei der 
vorgelagerten strategischen Planung bis hin 
zur Entwicklung von Investitionsprojekten, 
sollte gewährleistet sein, dass die EIB-
Finanzierungen der auswärtigen Politik der 
Union und den in diesem Beschluss 
genannten allgemeinen Zielen entsprechen 
und diese unterstützen. Zur Erhöhung der 
Kohärenz der Außenmaßnahmen der 
Union sollte der Politik- und 
Strategiedialog zwischen der Kommission 
und der EIB unter Einbeziehung des 
Europäischen Auswärtigen Dienstes 
(European External Action Service – EAD) 
weiter ausgebaut werden. Das 
Memorandum of Understanding, das 2013 
überarbeitet werden soll, um die 
Zusammenarbeit und den frühzeitigen 
gegenseitigen Informationsaustausch 
zwischen der Kommission und der EIB auf 
operativer Ebene zu stärken, sollte 
weiterhin gelten. Wichtig ist insbesondere, 
dass im Zuge der Ausarbeitung von 
Programmierungsdokumenten bei Bedarf 
frühzeitig ein Gedankenaustausch 
zwischen der Kommission und der EIB 
unter Einbeziehung des EAD stattfindet, 
damit eine maximale Synergie zwischen 
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deren Tätigkeiten erreicht wird. Auch die 
Zusammenarbeit in Bezug auf Fragen der 
Menschenrechte und der 
Konfliktverhütung sollte ausgebaut 
werden.

deren Tätigkeiten erreicht wird. Die EIB 
sollte zudem auch künftig darauf 
hinwirken, die Ansiedlung ihrer 
Außenstellen an den Delegationen der 
Union auszurichten, damit diese 
Zusammenarbeit gefördert wird und 
Betriebskosten gemeinsam getragen 
werden. Auch die Zusammenarbeit in 
Bezug auf Fragen der Menschenrechte und 
der Konfliktverhütung sollte ausgebaut 
werden.

Or. en

Änderungsantrag 7

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Die Außenbeziehungen der Union 
sollten ab 2014 durch neue Instrumente 
untermauert werden, unter anderem eine 
Rahmenverordnung zur Festlegung 
gemeinsamer Vorschriften und Verfahren 
für die Anwendung der Instrumente der 
Union im Bereich des auswärtigen 
Handelns. Um die Hilfe der Union für die 
betreffenden Regionen insgesamt 
kohärenter zu gestalten, sollten
Möglichkeiten genutzt werden, EIB-
Finanzierungen, wenn und soweit dies 
sinnvoll erscheint, mit Haushaltsmitteln der 
Union in Form von Finanzinstrumenten zu 
kombinieren, wie sie in Titel VIII der 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 25. Oktober 2012 über die 
Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushaltsplan der Union und zur 
Aufhebung der Verordnung (EG, Euratom) 
Nr. 1605/2002 des Rates vorgesehen sind, 
sowie in Form von technischer 
Unterstützung für die Ausarbeitung und 
Umsetzung von Projekten über das 

(21) Die Außenbeziehungen der Union 
sollten ab 2014 durch neue Instrumente 
untermauert werden, unter anderem eine 
Rahmenverordnung zur Festlegung 
gemeinsamer Vorschriften und Verfahren 
für die Anwendung der Instrumente der 
Union im Bereich des auswärtigen 
Handelns. Um die Hilfe der Union für die 
betreffenden Regionen insgesamt 
kohärenter zu gestalten, sollten EIB-
Finanzierungen, wenn und soweit dies 
sinnvoll erscheint, mit Haushaltsmitteln der 
Union in Form von Finanzinstrumenten
kombiniert werden, wie sie in Titel VIII 
der Verordnung (EU, Euratom) 
Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 25. Oktober 2012 über 
die Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushaltsplan der Union und zur 
Aufhebung der Verordnung (EG, Euratom) 
Nr. 1605/2002 des Rates vorgesehen sind, 
sowie in Form von technischer 
Unterstützung für die Ausarbeitung und 
Umsetzung von Projekten über das 
Instrument für Heranführungshilfe II
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Instrument für Heranführungshilfe II
(IPA II), das Europäische 
Nachbarschaftsinstrument (ENI), das 
Finanzierungsinstrument für die 
Entwicklungszusammenarbeit
(Development Cooperation Instrument –
DCI), das Partnerschaftsinstrument für die 
Zusammenarbeit mit Drittstaaten, das 
Finanzierungsinstrument für die weltweite 
Förderung der Demokratie und der 
Menschenrechte, das Instrument für 
Stabilität und das Instrument für 
Zusammenarbeit im Bereich der nuklearen 
Sicherheit. Nach Erlass des Beschlusses 
Nr. 1080/2011/EU hat die Kommission 
eine EU-Plattform für Blending in den 
Außenbeziehungen eingerichtet, deren Ziel 
es ist, die Funktionsweise der 
Mechanismen zur Kombination von 
Zuschüssen und Darlehen außerhalb der 
Union zu optimieren.

(IPA II), das Europäische 
Nachbarschaftsinstrument (ENI), das 
Finanzierungsinstrument für die 
Entwicklungszusammenarbeit
(Development Cooperation Instrument –
DCI), das Partnerschaftsinstrument für die 
Zusammenarbeit mit Drittstaaten, das 
Finanzierungsinstrument für die weltweite 
Förderung der Demokratie und der 
Menschenrechte, das Instrument für 
Stabilität und das Instrument für 
Zusammenarbeit im Bereich der nuklearen 
Sicherheit. Nach Erlass des Beschlusses 
Nr. 1080/2011/EU hat die Kommission 
eine EU-Plattform für Blending in den 
Außenbeziehungen eingerichtet, deren Ziel 
es ist, die Funktionsweise der 
Mechanismen zur Kombination von 
Zuschüssen und Darlehen außerhalb der 
Union zu optimieren. Die Beteiligung der 
EIB an den Mechanismen zur 
Kombination sollte uneingeschränkt mit 
den außenpolitischen Zielen der Union, 
den für die Wirksamkeit der Hilfe 
geltenden Grundsätzen und dem 
Grundsatz der Transparenz vereinbar 
sein.

Or. en

Änderungsantrag 8

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Bei ihren Finanzierungen außerhalb 
der Union, die in den Geltungsbereich 
dieses Beschlusses fallen, sollte die EIB 
eine noch bessere Koordinierung und 
Zusammenarbeit mit europäischen und 
internationalen Finanzinstitutionen 
anstreben, insbesondere mit denen, die in 
der EU-Plattform für Blending in den 
Außenbeziehungen vertreten sind. Diese 

(22) Bei ihren Finanzierungen außerhalb 
der Union, die in den Geltungsbereich 
dieses Beschlusses fallen, sollte die EIB 
eine noch bessere Koordinierung und 
Zusammenarbeit mit europäischen und 
internationalen Finanzinstitutionen 
anstreben, insbesondere mit denen, die in 
der EU-Plattform für Blending in den 
Außenbeziehungen vertreten sind. Diese 
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Zusammenarbeit beinhaltet gegebenenfalls 
auch eine Kooperation bei den sektoralen 
Auflagen und einen Ansatz des 
gegenseitigen Vertrauens („mutual 
reliance“) bei den Verfahren, gemeinsame 
Kofinanzierungen und eine Beteiligung an 
globalen Initiativen, etwa zur Förderung 
der Koordinierung und Wirksamkeit von 
Hilfen. Mit dieser Koordinierung und 
Zusammenarbeit sollte das Ziel verfolgt 
werden, unnötige Überschneidungen und 
damit eine Verdopplung der Kosten auf ein 
Minimum zu begrenzen. Die 
Dreiervereinbarung zwischen der 
Kommission, der EIB-Gruppe und der 
Europäischen Bank für Wiederaufbau und 
Entwicklung (EBWE) über die 
Zusammenarbeit außerhalb der Union, die 
es der EIB-Gruppe und der EBWE erlaubt, 
unter Nutzung ihrer komparativen Vorteile 
komplementär tätig zu werden, wurde im 
Jahr 2012 aktualisiert, um den 
geografischen Aktionsradius der EBWE 
auf die Mittelmeerregion auszuweiten, und 
sollte auch weiterhin gelten. Die in diesem 
Beschluss enthaltenen Grundsätze sollten 
auch dann Anwendung finden, wenn EIB-
Finanzierungen auf der Grundlage von 
Kooperationsvereinbarungen mit anderen 
europäischen und internationalen 
Finanzinstitutionen vergeben werden.

Zusammenarbeit beinhaltet gegebenenfalls 
auch eine Kooperation bei den sektoralen 
Auflagen und einen Ansatz des 
gegenseitigen Vertrauens („mutual 
reliance“) bei den Verfahren, gemeinsame 
Kofinanzierungen und eine Beteiligung an 
globalen Initiativen, etwa zur Förderung 
der Koordinierung und Wirksamkeit von 
Hilfen. Mit dieser Koordinierung und 
Zusammenarbeit sollte das Ziel verfolgt 
werden, unnötige Überschneidungen und 
damit eine Verdopplung der Kosten auf ein 
Minimum zu begrenzen. Die 
Zusammenarbeit sollte entschieden auf 
den Grundsatz der Gegenseitigkeit 
gestützt werden. Die Dreiervereinbarung 
zwischen der Kommission, der EIB-
Gruppe und der Europäischen Bank für 
Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) 
über die Zusammenarbeit außerhalb der 
Union, die es der EIB-Gruppe und der 
EBWE erlaubt, unter Nutzung ihrer 
komparativen Vorteile komplementär tätig 
zu werden, wurde im Jahr 2012 
aktualisiert, um den geografischen 
Aktionsradius der EBWE auf die 
Mittelmeerregion auszuweiten, und sollte 
auch weiterhin gelten. Die in diesem 
Beschluss enthaltenen Grundsätze sollten 
auch dann Anwendung finden, wenn EIB-
Finanzierungen auf der Grundlage von 
Kooperationsvereinbarungen mit anderen 
europäischen multi- und bilateralen sowie
internationalen Finanzinstitutionen 
vergeben werden, darunter der Grundsatz 
der Vereinbarkeit mit den 
außenpolitischen Zielen der Union, die 
Grundsätze für die Wirksamkeit der Hilfe 
und der Grundsatz der Transparenz.

Or. en
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Änderungsantrag 9

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23) Die EIB sollte dazu ermutigt werden, 
ihre Finanzierungen außerhalb der Union 
zu erhöhen und zu diversifizieren, ohne auf 
die EU-Garantie zurückzugreifen, damit 
der Einsatz der EU-Garantie – unter 
Berücksichtigung von Aspekten der 
Schuldendienstfähigkeit – auf Länder und 
Investitionsvorhaben mit schwierigem 
Zugang zum Markt konzentriert werden 
kann, bei denen die EU-Garantie einen 
größeren Zusatznutzen erbringt. 
Demgemäß sollte die EIB – stets im 
Bestreben, die Ziele der auswärtigen 
Politik der Union zu unterstützen –
ermutigt werden, auf eigenes Risiko unter 
anderem zur Förderung der 
wirtschaftlichen Interessen der Union 
Darlehen in Ländern und zugunsten von 
Investitionsvorhaben zu vergeben, die 
gemäß der Bewertung der EIB und unter 
Berücksichtigung ihrer eigenen 
Risikoabsorptionsfähigkeit ausreichend 
kreditwürdig sind.

(23) Die EIB sollte dazu ermutigt werden, 
ihre Finanzierungen außerhalb der Union 
zu erhöhen und zu diversifizieren, ohne auf 
die EU-Garantie zurückzugreifen, damit 
der Einsatz der EU-Garantie – unter 
Berücksichtigung von Aspekten der 
Schuldendienstfähigkeit – auf Länder und 
Investitionsvorhaben mit schwierigem 
Zugang zum Markt konzentriert werden 
kann, bei denen die EU-Garantie einen 
größeren Zusatznutzen erbringt. Die EIB 
sollte zudem dazu aufgefordert werden, 
ihre Tätigkeiten auf Vorhaben 
auszurichten, bei denen sie mit Blick auf 
eine nachhaltige wirtschaftliche, soziale 
und ökologische Entwicklung den 
höchsten Wirkungsgrad aufweisen kann. 
Demgemäß sollte die EIB – stets im 
Bestreben, die Ziele der auswärtigen 
Politik der Union zu unterstützen –
ermutigt werden, auf eigenes Risiko unter 
anderem zur Förderung der 
wirtschaftlichen Interessen der Union 
Darlehen in Ländern und zugunsten von 
Investitionsvorhaben zu vergeben, die 
gemäß der Bewertung der EIB und unter 
Berücksichtigung ihrer eigenen 
Risikoabsorptionsfähigkeit ausreichend 
kreditwürdig sind.

Or. en
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Änderungsantrag 10

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 24

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24) Die EIB sollte das Spektrum der von 
ihr angebotenen innovativen 
Finanzierungsinstrumente ausweiten, 
indem sie unter anderem in stärkerem 
Maße auf die Entwicklung von 
Garantieinstrumenten setzt. Darüber hinaus 
sollte die EIB aktiv eine Beteiligung an 
Risikoteilungsinstrumenten und 
Kapitalmarktfinanzierungen von Projekten 
mit stabiler, vorhersehbarer Cash-Flow-
Generierung anstreben. Insbesondere sollte 
sie in Erwägung ziehen, 
Kapitalmarktinstrumente zu unterstützen, 
die zugunsten von Investitionsvorhaben in 
förderfähigen Ländern ausgegeben oder 
gewährt werden. Darüber hinaus sollte die 
EIB verstärkt Darlehen in der jeweiligen 
Landeswährung bereitstellen und 
Schuldverschreibungen auf den lokalen 
Märkten ausgeben, vorausgesetzt, dass die 
Empfängerländer die erforderlichen 
Strukturreformen, insbesondere im 
Finanzsektor, sowie andere Maßnahmen, 
die der EIB ihre Tätigkeit erleichtern, 
durchführen.

(24) Die EIB sollte das Spektrum der von 
ihr angebotenen innovativen 
Finanzierungsinstrumente ausweiten, 
indem sie unter anderem in stärkerem 
Maße auf die Entwicklung von 
Garantieinstrumenten setzt. Darüber hinaus 
sollte die EIB aktiv eine Beteiligung an 
Risikoteilungsinstrumenten und 
Kapitalmarktfinanzierungen von Projekten 
mit stabiler, vorhersehbarer Cash-Flow-
Generierung anstreben. Insbesondere sollte 
sie in Erwägung ziehen, 
Kapitalmarktinstrumente zu unterstützen, 
die zugunsten von Investitionsvorhaben in 
förderfähigen Ländern ausgegeben oder 
gewährt werden. Darüber hinaus sollte die 
EIB verstärkt Darlehen in der jeweiligen 
Landeswährung bereitstellen und 
Schuldverschreibungen auf den lokalen 
Märkten ausgeben, vorausgesetzt, dass die 
Empfängerländer die erforderlichen 
Strukturreformen, insbesondere im 
Finanzsektor, sowie andere Maßnahmen, 
die der EIB ihre Tätigkeit erleichtern, 
durchführen. Die EIB sollte Möglichkeiten 
zur Zusammenarbeit mit der Kommission 
und dem EAD prüfen, um die Behörden
vor Ort bei der Durchführung der 
notwendigen Reformen in den jeweiligen 
Finanzsektoren zu unterstützen.

Or. en
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Änderungsantrag 11

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 25

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25) Die EIB-Finanzierungen zur 
Unterstützung der auswärtigen Politik der 
Union sollten weiterhin im Einklang mit 
den Grundsätzen solider Bankpraktiken 
durchgeführt werden. Sie sollten weiterhin 
gemäß den Vorschriften und Verfahren der 
EIB, zu denen auch geeignete 
Kontrollmaßnahmen und die Einhaltung 
der EIB-Erklärung über Sozial- und 
Umweltstandards zählen, sowie im 
Einklang mit den einschlägigen 
Vorschriften und Verfahren, die für den 
Rechnungshof und das Europäische Amt 
für Betrugsbekämpfung (OLAF) gelten, 
verwaltet werden. Bei ihren 
Finanzierungen sollte die EIB ihre Politik 
gegenüber schwach regulierten oder nicht 
kooperativen Rechtsordnungen 
angemessen umsetzen, um zur 
internationalen Bekämpfung von 
Steuerbetrug, Steuerhinterziehung und 
Geldwäsche beizutragen.

(25) Die EIB-Finanzierungen zur 
Unterstützung der auswärtigen Politik der 
Union sollten weiterhin im Einklang mit 
den Grundsätzen solider Bankpraktiken 
durchgeführt werden. Sie sollten weiterhin 
gemäß den Vorschriften und Verfahren der 
EIB, zu denen auch geeignete 
Kontrollmaßnahmen und die Einhaltung 
der EIB-Erklärung über Sozial- und 
Umweltstandards zählen, sowie im 
Einklang mit den einschlägigen 
Vorschriften und Verfahren, die für den 
Rechnungshof und das Europäische Amt 
für Betrugsbekämpfung (OLAF) gelten, 
verwaltet werden. Bei ihren 
Finanzierungen sollte die EIB ihre Politik 
gegenüber schwach regulierten oder nicht 
kooperativen Rechtsordnungen 
angemessen umsetzen, um zur 
internationalen Bekämpfung von 
Steuerbetrug, Steuerhinterziehung und 
Geldwäsche beizutragen. Die EIB sollte 
sich ebenfalls, soweit dies möglich ist, um 
eine Diversifizierung ihrer Finanzpartner 
in den Ländern, in denen sie tätig ist, 
bemühen und die Entwicklung öffentlich-
privater Partnerschaften fördern. 

Or. en

Änderungsantrag 12

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 26 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26a) Die EIB sollte dazu angeregt 
werden, ihre Darlehen für öffentliche 
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Körperschaften unterhalb der staatlichen 
Ebene in den Ländern, in denen sie tätig 
ist, zu erhöhen, sofern sie über 
angemessene Garantien verfügt. 

Or. en

Änderungsantrag 13

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 1 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Haben das Europäische Parlament und 
der Rat bei Ablauf des in Absatz 4 
genannten Zeitraums noch keinen 
Beschluss erlassen, mit dem der EIB eine 
neue EU-Garantie für Verluste aus ihren 
Finanzierungen außerhalb der Union 
gewährt wird, so verlängert sich jener 
Zeitraum automatisch um sechs Monate.

5. Haben das Europäische Parlament und 
der Rat bei Ablauf des in Absatz 4 
genannten Zeitraums noch keinen 
Beschluss erlassen, mit dem der EIB eine 
neue EU-Garantie für Verluste aus ihren 
Finanzierungen außerhalb der Union 
gewährt wird, so verlängert sich jener 
Zeitraum automatisch um zwölf Monate. 
Die Kommission legt ihren Vorschlag für 
einen Beschluss über eine neue Garantie 
mindestens 18 Monate vor Ablauf dieser 
Garantie vor.

Or. en

Begründung

Es muss genügend Zeit für den Beschluss über eine neue Garantie vorgesehen werden, um 
der Gefahr zu entgehen, dass die Garantie ausläuft, noch bevor ein neuer Beschluss gefasst 
worden ist.

Änderungsantrag 14

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die gemäß diesem Beschluss 
durchgeführten EIB-Finanzierungen leisten 
einen Beitrag zur Verwirklichung der dem 

2. Die gemäß diesem Beschluss 
durchgeführten EIB-Finanzierungen leisten
stets einen Beitrag zur Verwirklichung der 
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auswärtigen Handeln der Union zugrunde 
liegenden und in Artikel 21 EUV 
verankerten allgemeinen Grundsätze sowie 
zur Umsetzung internationaler 
Umweltabkommen, bei denen die Union 
Vertragspartei ist.

dem auswärtigen Handeln der Union 
zugrunde liegenden und in Artikel 21 EUV 
verankerten allgemeinen Grundsätze sowie 
zur Umsetzung internationaler Abkommen, 
darunter Umweltabkommen, bei denen die 
Union Vertragspartei ist.

Or. en

Änderungsantrag 15

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Eines der grundlegenden Ziele der EIB-
Finanzierungen in den Bereichen, die von 
den in Absatz 1 aufgeführten allgemeinen 
Zielen erfasst sind, ist die Integration von 
Ländern auf regionaler Ebene, unter 
anderem die wirtschaftliche Integration 
zwischen Heranführungsländern, 
Nachbarschaftsländern und der Union.

3. Eines der grundlegenden Ziele der EIB-
Finanzierungen in den Bereichen, die von 
den in Absatz 1 aufgeführten allgemeinen 
Zielen erfasst sind, ist die Integration von 
Ländern auf regionaler Ebene, darunter in 
erster Linie die wirtschaftliche Integration 
zwischen Heranführungsländern, 
Nachbarschaftsländern und der Union.

Or. en

Änderungsantrag 16

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Die EIB-Finanzierungen zur Förderung 
der in Absatz 1 Buchstabe a genannten 
Ziele können eine Unterstützung für 
Investitionsvorhaben von in der Union 
ansässigen KMU umfassen.

5. Die EIB-Finanzierungen zur Förderung 
der in Absatz 1 Buchstabe a genannten 
Ziele können eine Unterstützung für 
Investitionsvorhaben von in der Union 
ansässigen KMU umfassen. Die EIB sollte 
darauf hinwirken, den Privatsektor in den 
Empfängerländern auf lokaler Ebene zu 
stärken.

Or. en
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Änderungsantrag 17

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 5 – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Kommission aktualisiert gemeinsam 
mit der EIB die bestehenden regionalen 
technischen operativen Leitlinien für EIB-
Finanzierungen innerhalb eines Jahres nach 
Erlass dieses Beschlusses.

1. Die Kommission aktualisiert gemeinsam 
mit der EIB und in enger 
Zusammenarbeit mit dem EAD die 
bestehenden regionalen technischen 
operativen Leitlinien für EIB-
Finanzierungen innerhalb eines Jahres nach 
Erlass dieses Beschlusses.

Or. en

Änderungsantrag 18

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 5 – Absatz 1 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Bei der Aktualisierung der Leitlinien 
berücksichtigen Kommission und EIB die 
einschlägigen Entschließungen des 
Europäischen Parlaments sowie Beschlüsse 
und Schlussfolgerungen des Rates. In 
politischen Fragen wird gegebenenfalls
auch der EAD konsultiert.

Bei der Aktualisierung der Leitlinien 
berücksichtigen Kommission und EIB die 
einschlägigen Entschließungen des 
Europäischen Parlaments sowie Beschlüsse 
und Schlussfolgerungen des Rates. In 
politischen Fragen wird auch der EAD 
konsultiert. Die EIB sollte zudem mit den 
entsprechenden Ausschüssen des 
Europäischen Parlaments 
zusammenarbeiten.

Or. en
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Änderungsantrag 19

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 7 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die EIB-Finanzierungen werden, sofern 
angebracht, in Zusammenarbeit mit 
anderen europäischen und internationalen 
Finanzinstitutionen durchgeführt, um ein 
Höchstmaß an Synergie, Zusammenarbeit 
und Effizienz zu erreichen, gemeinsam 
innovative Finanzinstrumente zu 
entwickeln und eine umsichtige und 
sinnvolle Teilung des Risikos sowie 
Kohärenz bei den Auflagen für 
Investitionsvorhaben und bestimmte 
Sektoren zu gewährleisten, mit dem Ziel, 
eine Verdoppelung der Kosten und 
unnötige Überschneidungen auf ein 
Minimum zu begrenzen.

1. Die EIB-Finanzierungen werden, sofern 
angebracht, in Zusammenarbeit mit 
anderen europäischen multi- und 
bilateralen Finanzinstitutionen,
internationalen Finanzinstitutionen und 
regionalen Entwicklungsbanken
durchgeführt, um ein Höchstmaß an 
Synergie, Zusammenarbeit und Effizienz 
zu erreichen, gemeinsam innovative 
Finanzinstrumente zu entwickeln und eine 
umsichtige und sinnvolle Teilung des 
Risikos sowie Kohärenz bei den Auflagen 
für Investitionsvorhaben und bestimmte 
Sektoren zu gewährleisten, mit dem Ziel, 
eine Verdoppelung der Kosten und 
unnötige Überschneidungen auf ein 
Minimum zu begrenzen.

Or. en

Änderungsantrag 20

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 9 – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die EIB unterzieht die unter die EU-
Garantie fallenden Investitionsvorhaben 
einer gründlichen Due-Diligence-Prüfung 
und fordert – soweit angemessen und im 
Einklang mit den sozial- und 
umweltpolitischen Grundsätzen der Union 
– eine geeignete öffentliche Konsultation 
auf lokaler Ebene hinsichtlich der 
entwicklungsbezogenen Aspekte.

1. Die EIB unterzieht die unter die EU-
Garantie fallenden Investitionsvorhaben 
einer gründlichen Due-Diligence-Prüfung 
und fordert – soweit angemessen und im 
Einklang mit den sozial- und 
umweltpolitischen Grundsätzen der Union 
– eine geeignete öffentliche Konsultation
mit sämtlichen einschlägigen 
Interessenträgern auf lokaler Ebene 
hinsichtlich der wirtschaftlichen, sozialen, 
ökologischen und entwicklungsbezogenen 
Aspekte.
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Or. en

Änderungsantrag 21

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 9 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Zusätzlich zur Ex-ante-Bewertung 
entwicklungsbezogener Aspekte überwacht 
die EIB die Durchführung der 
Finanzierungen. Insbesondere verlangt sie 
von den Projektträgern, die Durchführung 
der Projekte bis zu ihrem Abschluss 
genauestens zu verfolgen, unter anderem in 
Bezug auf die Auswirkungen der 
Investitionsprojekte auf Entwicklung, 
Umwelt und Menschenrechte. Die EIB 
überprüft die von den Projektträgern 
bereitgestellten Informationen.

2. Zusätzlich zur Ex-ante-Bewertung 
entwicklungsbezogener Aspekte überwacht 
die EIB die Durchführung der 
Finanzierungen. Insbesondere verlangt sie 
von den Projektträgern, die Durchführung 
der Projekte bis zu ihrem Abschluss 
genauestens zu verfolgen, unter anderem in 
Bezug auf die Auswirkungen der 
Investitionsprojekte auf die wirtschaftliche
Entwicklung, die sozialen Rechte, die
Umwelt und die Menschenrechte. Die EIB 
überprüft systematisch die von den 
Projektträgern bereitgestellten 
Informationen und stellt diese nach 
Unterzeichnung und nach Zustimmung 
des Projektträgers öffentlich zur 
Verfügung. Für Projekte, die durch EU-
Garantien gedeckt sind, werden, soweit 
möglich, Abschlussberichte erstellt.

Or. en

Änderungsantrag 22

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 10 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Für die Zwecke der Berichterstattung 
gemäß Absatz 1 legt die EIB der 
Kommission jährliche Berichte über die im 
Rahmen dieses Beschlusses durchgeführten 
EIB-Finanzierungen vor, einschließlich 
aller Informationen, die die Kommission 
benötigt, um ihren Bericht gemäß Absatz 1 

2. Für die Zwecke der Berichterstattung 
gemäß Absatz 1 legt die EIB der 
Kommission jährliche Berichte über die im 
Rahmen dieses Beschlusses durchgeführten 
EIB-Finanzierungen und ihren Beitrag zur 
Verwirklichung der dem auswärtigen 
Handeln der Union zugrunde liegenden 
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auszuarbeiten. Die EIB kann der 
Kommission darüber hinaus zusätzliche 
Informationen bereitstellen, die es dem Rat 
und dem Europäischen Parlament 
ermöglichen, sich ein vollständiges Bild 
von den auswärtigen Tätigkeiten der EIB 
zu machen.

allgemeinen Grundsätze vor, 
einschließlich aller Informationen, die die 
Kommission benötigt, um ihren Bericht 
gemäß Absatz 1 auszuarbeiten. Die EIB 
kann der Kommission darüber hinaus 
zusätzliche Informationen bereitstellen, die 
es dem Rat und dem Europäischen 
Parlament ermöglichen, sich ein 
vollständiges Bild von den auswärtigen 
Tätigkeiten der EIB zu machen.

Or. en

Änderungsantrag 23

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 10 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Die EIB legt der Kommission 
mindestens jährlich ein vorläufiges 
mehrjähriges Programm für das geplante 
Volumen zu unterzeichnender EIB-
Finanzierungen vor, damit die 
Vereinbarkeit der Prognosen der EIB für 
ihre Finanzierungstätigkeit mit den in 
diesem Beschluss festgelegten 
Obergrenzen gewährleistet werden und die 
Kommission die Mittelausstattung des 
Garantiefonds entsprechend planen kann. 
Die Kommission trägt diesen Prognosen 
bei der Ausarbeitung des 
Haushaltsentwurfs Rechnung.

5. Die EIB legt der Kommission 
mindestens jährlich ein vorläufiges 
mehrjähriges Programm für das geplante 
Volumen zu unterzeichnender EIB-
Finanzierungen vor, damit die 
Vereinbarkeit der Prognosen der EIB für 
ihre Finanzierungstätigkeit mit den in 
diesem Beschluss festgelegten 
Obergrenzen gewährleistet werden und die 
Kommission die Mittelausstattung des 
Garantiefonds entsprechend planen kann. 
Die Kommission trägt diesen Prognosen 
bei der Ausarbeitung des 
Haushaltsentwurfs Rechnung. Die 
Kommission legt dem Rat und dem 
Europäischen Parlament jedes Jahr auf 
der Grundlage der jährlichen Berichte der 
EIB ihre eigene Bewertung vor und 
empfiehlt, sofern erforderlich, 
Maßnahmen zur Verbesserung der 
Vereinbarkeit. Eine Bewertung dieser 
Berichte, darunter Möglichkeiten zu ihrer 
Verbesserung, wird bei der 
Halbzeitüberprüfung vorgelegt.

Or. en
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Änderungsantrag 24

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 10 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6. Die EIB legt dem Europäischen 
Parlament, dem Rat und der Kommission 
weiterhin alle ihre unabhängigen 
Bewertungsberichte vor, in denen die 
praktischen Ergebnisse bewertet werden, 
die mit den spezifischen Tätigkeiten der 
EIB im Rahmen dieses Beschlusses und 
anderer Außenmandate erzielt wurden.

6. Die EIB legt dem Europäischen 
Parlament, dem Rat und der Kommission 
weiterhin systematisch alle ihre 
unabhängigen Bewertungsberichte vor, in 
denen die praktischen Ergebnisse bewertet 
werden, die mit den spezifischen 
Tätigkeiten der EIB im Rahmen dieses 
Beschlusses und anderer Außenmandate 
erzielt wurden.

Or. en

Änderungsantrag 25

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 11 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) über sämtliche im Rahmen dieses 
Beschlusses durchgeführten EIB-
Finanzierungen, wobei insbesondere 
anzugeben ist, ob ein Investitionsvorhaben 
von der EU-Garantie gedeckt ist;

(a) über sämtliche im Rahmen dieses 
Beschlusses durchgeführten EIB-
Finanzierungen, wobei insbesondere 
anzugeben ist, ob ein Investitionsvorhaben 
von der EU-Garantie gedeckt ist und in 
welchem Maße es zur Verwirklichung der 
Ziele des auswärtigen Handelns der 
Union beiträgt, wobei insbesondere seine 
wirtschaftlichen, sozialen und 
umweltbezogenen Auswirkungen 
hervorzuheben sind;

Or. en
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Änderungsantrag 26

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission legt dem Europäischen 
Parlament und dem Rat bis zum
31. Dezember 2017 einen Halbzeitbericht, 
in dem die ersten Jahre der Durchführung 
dieses Beschlusses bewertet werden, sowie 
gegebenenfalls einen Vorschlag zu seiner 
Änderung vor. Grundlage des Berichts 
werden eine externe Bewertung sowie 
Beiträge der EIB sein.

Die Kommission legt dem Europäischen 
Parlament und dem Rat bis zum
31. Dezember 2016 einen Halbzeitbericht, 
in dem die ersten Jahre der Durchführung 
dieses Beschlusses bewertet werden, sowie 
gegebenenfalls einen Vorschlag zu seiner 
Änderung vor. Grundlage des Berichts 
werden eine externe Bewertung sowie 
Beiträge der EIB sein.

Or. en

Begründung

Es muss dafür Sorge getragen werden, dass die zusätzlichen 3 Mrd. EUR, sofern möglich, 
rechtzeitig bereitgestellt werden.

Änderungsantrag 27

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang I – Buchstabe B

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

B. Länder im Rahmen des Nachbarschafts-
und Partnerschaftsinstruments: 
12 400 000 000 EUR, aufgegliedert in 
folgende indikative Teilhöchstbeträge:

B. Länder im Rahmen des Nachbarschafts-
und Partnerschaftsinstruments: 
12 400 000 000 EUR, aufgegliedert in 
folgende indikative Teilhöchstbeträge:

i) Mittelmeerländer: 8 400 000 000 EUR i) Mittelmeerländer: 7 900 000 000 EUR
ii) Osteuropa, Südkaukasus und Russland: 
4 000 000 000 EUR

ii) Osteuropa, Südkaukasus und Russland: 
4 500 000 000 EUR

Or. en

Begründung

Russland und die Länder der Östlichen Partnerschaft weisen einen hohen Investitionsbedarf 
auf, doch mit der in dem Beschluss vorgeschlagenen Mittelzuweisung würden die 
Darlehensbeträge für die kommenden sieben Jahre im Schnitt um beinahe 40 % gekürzt 
werden (im Vergleich zu den Zahlen aus dem Jahr 2012), für Mittelmeerländer jedoch nur um 
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etwa 10 %. Zudem hat die instabile Situation in Ägypten und Syrien höchstwahrscheinlich zur 
Folge, dass die EIB-Tätigkeiten in dieser Region eingeschränkt werden. Stabilisiert sich die 
Lage in den Mittelmeerländern bis zur Halbzeitüberprüfung, könnte ein erheblicher Teil der 
zusätzlichen Mittel von bis zu 3 Mrd. EUR an die Region fließen.

Änderungsantrag 28

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang I – Buchstabe D – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Gegebenenfalls ersucht die EIB die 
Kommission, innerhalb des festen 
Höchstbetrags einer Mittelumschichtung in 
Höhe von bis zu 20 % der subregionalen 
Höchstbeträge innerhalb von Regionen 
oder in Höhe von bis zu 10 % der 
regionalen Höchstbeträge zwischen 
Regionen zuzustimmen.

Gegebenenfalls kann die EIB die 
Kommission ersuchen, innerhalb des 
festen Höchstbetrags einer 
Mittelumschichtung in Höhe von bis zu 
20 % der subregionalen Höchstbeträge 
innerhalb von Regionen oder in Höhe von 
bis zu 20 % der regionalen Höchstbeträge 
zwischen Regionen zuzustimmen. Der 
Beschluss über die Bewilligung oder 
Ablehnung einer Mittelumschichtung 
erfolgt mittels eines delegierten 
Rechtsakts und muss im Falle einer 
Bewilligung vom Leitungsgremium der 
EIB bestätigt werden.

Or. en

Begründung

Flexibilität bei den Höchstbeträgen hat einen entscheidenden Einfluss auf die Zuweisung von 
Mitteln, so dass der Beschluss im Einklang mit den Präferenzen des Parlaments gefasst 
werden sollte.


